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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Allgemeinverfügung 

nach § 16 Absatz 1 Satz 1 IfSG i. V. m. § 3 Absatz 1 Nummer 1 Niedersächsisches 
Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD) 

zur 
Umsetzung des § 20 Infektionsschutzgesetz (IfSG) 

 
Zur Umsetzung des § 20 IfSG (sog. Masernschutzgesetz) ergeht folgende All-

gemeinverfügung: 

1. Die Einrichtungen und Unternehmen nach § 20 Abs. 8 IfSG sind ver-

pflichtet, an das Gesundheitsamt des Landkreises Diepholz eine Be-

nachrichtigung über Personen nach § 20 Absatz 9 IfSG über das digi-

tale Meldeportal www.mebi-niedersachsen.de durchzuführen, sofern 

sich deren Betriebsstätte bzw. Betriebsstätten im Bezirk des Gesund-

heitsamtes Diepholz befinden. Die Meldung kann nachträglich bear-

beitet und auch seitens der Einrichtung bzw. des Unternehmens in Zu-

sammenhang mit einer kurzen Stellungnahme für erledigt erklärt wer-

den. Eine Meldung per E-Mail ist nicht möglich. 

2. Die Meldungen nach Nummer 1 können ab dem 01.08.2022, 00:00 

Uhr vorgenommen werden. Die Meldung hat unverzüglich nach 

§ 20 Abs. 9 zu erfolgen. 

„Unverzüglich“ bedeutet ohne schuldhafte Verzögerung seitens der 

Einrichtung. Wenn an Schulen und in Kindertageseinrichtungen sowie 

Kindertagespflegestellen die Nachweise nicht vor Beginn der Sommer-

ferien / Schließzeiten 2022 angefordert wurden, müssen die Vorlage 

und Kontrolle der Nachweise und die Meldung an das Gesundheitsamt 

so bald wie möglich nach Ferienende/ Ende der Schließzeiten nachge-

holt werden. 

3. Die Einrichtungen und Unternehmen nach § 20 Abs. 8 IfSG sind ver-

pflichtet, Änderungen an bereits erfolgten Meldungen vorzunehmen, 

wenn ihnen Kenntnisse vorliegen, die sich auf das Verfahren beim Ge-

sundheitsamt auswirken können. 

4. Die sofortige Vollziehung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nummer 4 der Ver-

waltungsgerichtsordnung (VwGO) wird angeordnet. 

5. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung als 

bekanntgegeben und tritt am 29.07.2022 in Kraft. 

http://www.mebi-niedersachsen.de/
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Begründung: 

Der Landkreis Diepholz ist für die Umsetzung des § 20 IfSG (sog. Masern-

schutzgesetz) insbesondere gem. § 3 Absatz 1 Nummer 1 NGöGD zuständig. 

Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach § 20 IfSG kann im Land Nie-

dersachsen flächendeckend durch eine einheitliche Vorgehensweise die Um-

setzung des Masern-schutzgesetz sichergestellt werden. Gleichzeitig ist die 

Aufrechterhaltung der gesundheitlichen und pflegerischen Versorgung, sowie 

die Beschulung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in allen Berei-

chen ein wichtiges Ziel, welches sicherzustellen ist. Nach der gesetzlich ver-

pflichtenden Meldung von nicht immunisierten Mitarbeitenden der Einrichtun-

gen und Unternehmen nach § 20 Abs. 8 IfSG ist die Einschätzung der Ver-

sorgungs-, Beschulungs-, Betreuungsgefährdung durch das Gesundheitsamt 

als Grundlage für Anordnungen erforderlich. Durch die Masernimpfungen 

wird ein verlässlicher Schutz vor einer Infektion und Erkrankung durch Ma-

sernviren erzielt. Die Maserimpfung trägt somit zu einem hohen und verlässli-

chem Eigen- und Fremdschutz (Gemeinschaftsschutz) bei und kann dadurch 

die teils schweren und mitunter tödlich verlaufenden Masern-Erkrankungen 

verhindern. 

Gleichzeitig ist die Aufrechterhaltung der Versorgung in allen Bereichen, die 

dem Masernschutzgesetz unterliegen, ein wichtiges Ziel, welches sicherzu-

stellen ist. 

Die Vollziehung dieser Verfügung gemäß § 80 Abs. 2 Satz 1 Nummer 4 

VwGO ist im überwiegenden öffentlichen Interesse geboten, um Anste-

ckungsgefahren zu minimieren. Das Privatinteresse hat gegenüber dem öf-

fentlichen Interesse zurückzutreten, da der Schutz vor Ansteckungen höher 

zu gewichten ist, als der damit einhergehende Aufwand. Der Landkreis 

Diepholz hat in Ziffer 5 den Zeitpunkt bestimmt, ab dem diese Allgemeinverfü-

gung als bekanntgegeben gilt und damit wirksam wird (§ 1 NVwVfG in Verbin-

dung mit § 41 Absatz 4 Satz 4 VwVfG). Die ortsübliche Bekanntmachung er-

folgt über die Internetseite www.diepholz.de 

Die Geltungsdauer der Allgemeinverfügung ist zunächst unbefristet. 
 

 

 

 

http://www.diepholz.de/
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Be-

kanntgabe Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden. Die 

Klage ist bei dem Verwaltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin oder der 

Kläger ihren oder seinen Wohnsitz hat, zu erheben. Auf Antrag kann das Ver-

waltungsgericht, in dessen Bezirk die Klägerin oder der Kläger ihren oder sei-

nen Wohnsitz hat, nach § 80 Abs. 5 VwGO die aufschiebende Wirkung der 

Klage wiederherstellen. 

 
Diepholz, den 03.08.2022 
 
Landkreis Diepholz 
In Vertretung 
 
gez. Ulrike Tammen 
Kreisrätin 
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